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Beschluss zu VO/GV01/2018-1424
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Beschlussfassung zur Änderung der Verkehrsregelung im 
Kreuzungsbereich "Am Wallensteingraben / Nachtkoppel" in Dorf 

Mecklenburg

Übersicht zur Beratung:

31.07.2018 Bauausschuss SI/01/BauA-95 abgelehnt
21.08.2018 Gemeindevertretung SI/01/GV01-12 ungeändert beschlossen

Beschluss:

31.07.2018 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt Dorf Mecklenburg

SI/01/BauA-95 Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
In Anlehnung an den Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises NWM soll die 
Kreuzung  „Am Wallensteingraben / Nachtkoppel“ in Dorf Mecklenburg wie in der Anlage 
dargestellt, beschildert werden. Dadurch ändern sich die bislang dort geltenden 
Vorfahrtsregelungen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
davon besetzte Mandate: 7
davon Anwesende: 6
Ja- Stimmen: -
Nein- Stimmen: 5
Stimmenthaltungen: 1
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

Somit hat der Beschlussvorschlag keine Zustimmung erhalten.

21.08.2018 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
SI/01/GV01-12 Sitzung der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
Die Mitglieder der Gemeindevertretung erörtern sehr umfangreich, ob es notwendig ist, 
eine neue Verkehrsregelung im Bereich der Kreuzung Wallensteingraben / Nachtkoppel zu 
beschließen. Es werden die unterschiedlichen Standpunkte zu dieser Beschlussvorlage 
deutlich und der Standpunkt des Bauausschusses ebenfalls erläutert.

Beschluss:
In Anlehnung an den Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises NWM soll die 
Kreuzung  „Am Wallensteingraben / Nachtkoppel“ in Dorf Mecklenburg wie in der Anlage 
dargestellt, beschildert werden. Dadurch ändern sich die bislang dort geltenden 
Vorfahrtsregelungen.
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Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate: 12
davon Anwesende: 10
Ja- Stimmen:   6
Nein- Stimmen:   3
Stimmenthaltungen:   1
Befangenheit nach § 24 KV M-V:   -

Tribukeit
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